ZUSÄTZE DES VBSÖ ZUR ZEO DES ÖKV
ZUCHTBESTIMMUNGEN FÜR DAS A-BLATT DES VBSÖ

Zu §1 Abs.2
Grundsätzlich gilt:

Zugelassen zur Zucht sind nur gesunde Hunde.

Zuchtausschließend sind alle hier nicht angeführten Abweichungen vom gesunden Hund, das sind alle der Gesundheit des Hundes abträglichen Anomalien. Erbfehler schließen von der Zucht aus.

Zu §2

Voraussetzung für den Züchter:
1. Vor dem ersten Wurf 

a. Der verpflichtende Besuch eines Züchterseminars (Zuchtvoraussetzungen, Formalismen rund um den Wurf, Welpenaufzucht, uvm) gültig ab 1. Jänner 2012

b. Zuchtstättenkontrolle

2. Mindestens alle zwei Jahre Besuch der Züchtertagung (Vorträge namhafter Tierärzte, allgemeiner Teil)

Zu §2 Abs. 8
Aufzüchter sind vom VBSÖ nicht gestattet. Im Ausnahmefall (Krankheit oÄ ) ist eine Genehmigung durch den Zuchtwart möglich.
Zu §5 Abs. 1

Zuchtalter ist für Rüde und Hündin 18 Monate. Die erteilte Zuchtzulassung bei Hündinnen erlischt im Alter von 8 Jahren und 6 Monaten. 
Für Hündinnen, die in der höchsten Prüfungsstufe auf Ausscheidungen geführt wurden, und nicht mehr als vier Würfe hatten, kann der Vorstand auf Antrag des Züchters eine einmalige Ausnahme erteilen.
Voraussetzung ist ein ärztliches Attest über den einwandfreien Gesundheitszustand der Hündin.
Beide Zuchtpartner müssen vor einer geplanten Verpaarung auf etwaig vorhandene, genetisch bedingte Erkrankungen (HD) röntgenologisch untersucht werden, sowie eine bestandene Wesensprüfung, mit vorhergegangener, bestandener BH-Prüfung vorweisen können.

Die Wesensprüfung kann entfallen:

· bei einsatztauglichen Lawinen- bzw. Rettungshunden, wenn die Einsatztauglichkeit durch die höchste Prüfungsstufe erreicht wurde,

· bei IPO 1 Prüfungen (FCI-Reglement)

· bei FCI Mondioprüfungen

· sowie bei Diensthunden mit erfolgreich abgelegter Diensttauglichkeitsprüfung (Polizei, Militär)
Für Kör-und/oder Leistungszucht wird vom VBSÖ ab 2012 nur die halbe Eintragungsgebühr verrechnet. 
Körzucht: Beide Elterntiere angekört

Leistungszucht: Eltern und Großeltern können mind. IPO/ÖPO1 nachweisen.

Zur Zuchterlaubnis müssen beide Partner auf einer Sonderschau des VBSÖ zumindest die Formwertnote „GUT“ erhalten haben. Diese für die Zucht relevante Formwertnote ist frühestens ab der Zwischenklasse gültig. Bewertungen aus der Jugendklasse werden nicht anerkannt.

Das HD-Röntgen muss ein Vertrauenstierarzt lt. Liste durchführen. Die Liste der Vertrauenstierärzte ist auf der HP veröffentlicht, bzw. beim Zuchtwart zu erfragen.

Dieser Vertrauenstierarzt muss zur Bestätigung das Datum der Untersuchung und auch seine Stampiglie auf der Ahnentafel des Hundes vermerken. Am Röntgen selbst muss der Name des Hundes, Wurfdatum und Kennzeichnung (Chipcode) eingeblendet sein. Das Röntgen ist vom durchführenden Tierarzt an eine Befundungsstelle des VBSÖ zu schicken. Der HD-Befund ist auf einem Vordruck des VBSÖ auszuführen und ein Durchschlag wird von der Befundungsstelle an den Zuchtwart geschickt.
Ein Einspruch des Hundebesitzers gegen diesen Befund ist beim Zuchtwart möglich.

Zuchterlaubnis allgemein bis HD-B

Verpaarung HD-B und HD-B ist nicht gestattet.

Hunde mit einem Befund ab HD-C sind zur Zucht nicht zugelassen, ebenso Hunde mit Übergangswirbel.

Hunde, die nachweisbar unter Epilepsie leiden, scheiden für die Zucht aus, ebenso ev. bereits vorhandene Nachzucht dieser Hunde. Vollgeschwister können erst nach Genehmigung durch den Zuchtwart und nach Vollendung des 4. Lebensjahres zur Zucht verwendet werden.

Ausländische Deckrüden brauchen die Zuchtzulassung des jeweiligen Landes, oder einen gültigen HD-Befund, Formwertnote mind. „GUT“ und eine anerkannte IPO, Körung oder Wesensprüfung

Deckrüden, die nachweislich außerhalb des ÖKV/FCI eingesetzt werden („Schwarzwürfe“ ohne Eintragung), werden von der Deckrüdenliste gestrichen. 
Zu §5 Abs. 2

Hündinnen dürfen nicht mehr als einen Wurf pro Kalenderjahr haben.

Hündinnen, die nicht mehr als drei Welpen in einem Wurf aufgezogen haben, dürfen bei der nächsten Läufigkeit wieder gedeckt werden. Sollten beim nächsten Wurf wieder weniger Welpen fallen, gilt diese Regelung nicht mehr, und es muss eine Pause von 10 Monaten eingehalten werden.
Hündinnen die mehr als 8 Welpen aufziehen, dürfen frühestens 16 Monate nach Decktag wieder gedeckt werden.
Hündinnen dürfen frühestens drei Monate nach Geburt wieder zu einer Prüfung/Turnier geführt werden.
Zu § 9 Abs. 2

Alle Welpen erhalten einen Chip. Ohne diesem und einem gültigen EU-Impfpass darf kein Welpe abgegeben werden. Die Chipnummer wird in der Ahnentafel vermerkt, der Wurf vom Zuchtwart, oder einer anderen vom Zuchtwart hierzu bevollmächtigten Person kontrolliert und zur Abgabe freigegeben. Vor der Wurfabnahme darf kein Welpe abgegeben werden.

Zu § 10 Abs. 2/2

Wird ein erwachsener Hund aus dem Ausland gekauft, sind die aus diesem Land erworbenen Zuchtvoraussetzungen (HD, Ausstellung, Prüfungen, etc.) anzuerkennen, so diese den Richtlinien der FCI entsprechen. Fehlende Bewertungen, Bescheide und Befunde sind in Österreich nachzuholen.

Das für die Zucht vorgesehene Röntgen darf frühestens  ab dem vollendeten ersten Lebensjahr erfolgen.

Bei Verpaarung von Hunden, die mehrere Varietäten in der Ahnentafel ausweisen, muss der Anteil der vom Züchter angestrebten Varietät innerhalb von 4 Generationen mindestens 40 % betragen. (von 30 Ahnen sind das 12) Begründete Ausnahmen können vom Zuchtwart erteilt werden.
Meldefristen:

Die geplante Verpaarung muss mindestens eine Woche vor dem Deckakt dem Zuchtwart schriftlich bekannt gegeben werden.
Jeweils drei Tage nach erfolgter Deckung, bzw. erfolgtem Wurf hat die Meldung über das online Formular (www.belgierhund.info) an den Zuchtwart und an den Webmaster zur vereinsinternen Weiterleitung zu gehen. Verspätete Meldungen ziehen erhöhte Eintragungsgebühren nach sich.

Die Unterlagen für die Erstellung der Ahnentafeln müssen spätestens bei der Wurfabnahme dem Zuchtwart übergeben, bzw. in der achten Woche nach dem Wurftag geschickt werden.
Sollten begründete Zweifel an der Abstammung der Welpen bestehen kann der Zuchtwart eine DNA-Analyse vor Eintragung der Welpen fordern.

Zu §18 
Verstöße gegen die ZO des VBSÖ werden wie folgt geahndet:

1. Bei fehlendem Besuch des Züchterseminars/Züchtertagung  erfolgt die Streichung aus der Züchterliste und erhöhte Eintragungsgebühren bis zur erfolgten Teilnahme. 

2. Für nicht gemeldete und genehmigte Verpaarungen wird die doppelte Eintragungsgebühr verrechnet
3. Bei hygiene- und haltungsbedingten Beanstandungen im Zuge der Wurfabnahme wird der darauffolgende Wurf mehrmals unangemeldet überprüft, wobei die Kosten (km- und Taggeld) vom Züchter sofort zu tragen sind.
4. Bei Nichteinhaltung der vorgesehenen Abstände zwischen zwei Würfen wird die doppelte Eintragungsgebühr verrechnet. 
